
Mehr Rente für Pflege

Seit dem 1. Januar 2017 gibt es in der Pflegeversicherung fünf Pflegegrade, die die 
bisherigen drei Pflegestufen ablösen. Für den Rentenanspruch von Pflegenden bedeutet 
das: Nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen erwerben zukünftig in vielen Fällen höhere 
Rentenanwartschaften.

Die Rentenversicherungspflicht tritt schon dann ein, wenn eine Pflegeperson eine oder 
mehrere pflegebedürftige Personen mit mindestens Pflegegrad 2 pflegt. Die Pflege muss 
dabei insgesamt mindestens zehn Stunden, verteilt auf wenigstens zwei Tage pro Woche 
ausgeübt werden. Bislang betrug der wöchentliche Mindestaufwand 14 Stunden. 
Unverändert bleibt Voraussetzung der Versicherungspflicht, dass die Pflegeperson, neben 
der Pflege, nicht mehr als 30 Stunden berufstätig ist und die Pflege in häuslicher 
Umgebung erfolgt. Die Voraussetzungen für die Beitragszahlung zur Rentenversicherung 
prüft die Pflegekasse des Pflegebedürftigen.


